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95. 33öb ßornbura ti. h. sfl?Tttmnrh hp« o 1916
Bekanntmachung

über de» Verkehr mit Brotgetreide und Wintergerste zu-Saat-
zwecken. Vom 27. Juli 1916.

Auf Grund des § 6 a Abs. 2 der Verordnung über
Brotgetreide und Mehl aus der Ernte 1916 vom 29 . Juni
1916 lReichs Gesetzt,). S . 613) und des § 7 a der Verord-
nung über Gerste aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916
jReichs-Gesetzbl. S . 659) in Verbindung mir § 1 der Be¬
kanntmachung über die Errichtung eines Kriegsernährungs-
amts vom 22. Mai 1916 «Reichs-Gesetzbl. S . 402 ) wird
folgendes bestimmt:

§ 1
Die Veräußerung , der Erwerb und die Lieferung von

Brotgetreide und Wintergerste zu Saatzwecken ist nur gegen
Saatkarte erlaubt . Die Saatknrte wird aus Antrag dessen,
der Brotgetreide oder Wintergerste zu Saatzwecken erwerben
will, von dem Kommunalverband ausgestellt, in dessen Be¬
zirke die Aussaat erfolgen soll, bei Händlern von dem Komm¬
unalverband, in besten Bezirke der Händler seine gewerbliche
Niederlassung hat. Der Kommunalverband kann die Aus¬
stellung der Karten an andere Stellen übertragen.

.82
Die Saatkarte muß Namen, Wohnort und Kommunal¬

verband des zum Erwerbe Berechtigten, den Ort , wohin ge¬
liefert werden soll, und wenn das Getreide mit der Eisen¬
bahn befördert werden soll, die Empfangsstation, ferner die
zu erwerbenden Mengen angeben- sie ist unter Benutzung
eines Vordrucks nach untenstehenden Muster*) auszustellen.

8 3
Die Veräußerung bedarf bei Brotgetreide nach § 2

der Verordnung über Brotgetreide und Mehl aus der Ernte
1916 vom 29. Juni 1916 sReichs-Gesetzbl. S . 613 ), bei
Wintergerste nach den §§ 2, 22 der Verordnung über Gerste
aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 Reichs-Gesetzbl- S.
659) der Genehmigung des Kommunalverbandes für den das
Getreide beschlagnahmtist.

Die Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn Unter¬
nehmer anerkannter Saatgutwirtschaften selbstgezogenes Saat¬
getreide der Getreideart , auf die sich die Anerkennung er¬
streckt, zu Saatzwecken veräußern , sowie für die Veräußer¬
ung und Lieferung durch zugelassene Händler (§ 4). Als an¬
erkannte Saakgutwirtschaften gelten solche Wirtschaften, die in
der Sondernummer des „ gemeinsamen Tarif - und Verkehrs¬
anzeigers für den Güter - und Tierverkehr im Bereiche der
Preußisch-Hessischen Staatseisenbahnverwaltung , der Mili¬
täreisenbahnen, der Mecklenburgischen und Oldenburgischen
Staatseisenbahnen und der Norddeutschen PrivateisenbahnerL'
vom 8. September 1915 nebst Nachträgen, Ergänzungen und
Berichtigungen als für Roggen, Weizen und Gerste anerkannt
aufgeführt sind. Außerhalb des Geltungsbereichs des gemein¬
samen Tarif - und Berkehrsanzeigers bestimmen die Landes¬
zentralbehörden, ivelche Betriebe als anerkannte Saatgutwirt-
schasten gelten.

Unternehmern anderer landwirtschaftlicherBetriebe, die
sich nachweislich in den Jahren 1913 und 1914 mit dem
Verkaufe von Saatgetreide besaßt haben, können der Komm¬
unalverband oder die von ihm ermächtigten Stellen die Ge¬
nehmigung zum Verkaufe selbstgezogenen Saatgetreides zu
Saatzwecken allgemein erteilen.

*) Hier nicht abgedruckt.

8 4
Wer mit nicht selbstgebautemGetreide zu Saatzwecken

handeln will, bedarf bei Brotgetreide nach ß 6 Ä der Ver¬
ordnung über Brotgetreide und Mehl aus der Ernte 1916,
bei Gerste nach § 7 » der Verordnung über Gerste aus der
Ernte 1916 der Zulassung. Dies gilt auch für Genossenschaften,
Konsumvereine und dergleichen.

Die Zulassung wird bei Brotgetreide durch die Reichs-
getreidestelle, bei Gerste durch die Reichsfuttermittelstelle er¬
teilt) die jReichsgetreidestelle und die Reicksfuttermittelstelle
können andere Stelle zur Erteilung ermächtigen. Soweit es
sich um den Verkauf handelt, kann die Zulaffung von der
Reichsgetreidestelle und der Reichsfuttermittelstelle für das
ganze Gebier des Deutschen Reichs oder Teilgebiete, v»n den
von ihnen ermächtigten Stellen nur für ihren Bezirk erteiltwerden.

Die Zulassung kann an Bedingungen geknüpft werden,
insbesondere kann die zulaffende Stelle sich die Beaufsichtig¬
ung der Geschäftsführung Vorbehalten und dieArrder Buch¬
führung hinsichtlich des Handels mit Getreide zu Saatzweckenvorschreiben.

Die Zulassung kann jederzeit zurückgenommenwerden.

^ 8 5
Der Erwerber von Saatgetreide hat die Saatkarte dem

Veräußerer spätestens bei Abschluß des Vertrags auszuhändigen.
Wird das Saatgetreide mit der Eisenbahn versandt, so hat
sich der Veräußerer von der Versandstation auf der Saat¬
karte die erfolgte Absendung unter Angabe der Art des Ge¬
treides, der versandten Menge und des Ortesjbescheinigen zu
lassen, nach dem das Getreide verfrachtet ist. Erfolgt die Ver¬
sendung nicht mit der Eisenbahn, so hat sich der Veräußerer
auf der Saatkarte den Empfang bestätigen zu lasten.

Der Veräußerer hat die Saatkarte mit der von der
Eisenbahnverwaltung ausgestellten Bescheinigung über die Ab-
sendung oder mit der Empfangsbestätigung des Erwerbers
binnen zwei Wochen nach Absendung dem Komniunaloerband
einzureichen, aus dem Getreide ausgeführt wird. Dieser Komm¬
unalverband hat alsbald dem empfangenden Kommunalver¬
band eine entsprechende Mitteilung zu machen.

8 6
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkünd¬

ung in Kraft.
Berlin , den 27. Juli 1916.
Der Präsident des Kriegsernährungsamrs

von Batocki.

Bad Homburg v. d. H., den 6. 8. 1916.
Wird veröffentlicht.

Die Orrsbehörden ersuche ich um weitere Bekanntmach¬
ung. Anträge auf Ausstellung von Saatkarten für Landwirte
sind unter näherer Bezeichnung der Getreideart, der GewichtS-
mengeu. evtl, der Eisenbahnstationdurch Vermittelung d. Orts¬
behörde hierher einzureichen. Die Ortsbehörden haben die ord¬
nungsmäßige Verwendung des Saargetreides in allen Fällen
genau zu überwachen.

Der Vorsitzende des Kreikausschuffes.
I . V. : von B e r n u s.



Durch RetchSgese«, oom 12 . ffunl 1916 ftnb mit  Wirk
aug Den / . Januar 1916  ab folgende Änderungen in üen Be¬
stimmungen über die Invaliden - und Hinterbkeibenenversicher.
ung eingetreten.

1) Die Altersrente mird bei Vollendung des 65. (/eitger
des 70.) Lebensjahres fällig.

2) Die Waisenrenten sind für alle Waisen eines verstorbenen
Versicherten gleich hoch- sie betragen je drei Zwanzigstel
des Grundbetrags und der Steigerungssätze der In¬
validenrente, die der Ernährer zur Zeit seines Todes
bezog oder bei Invalidität bezogen hätte (bisher nur
für eine Waise 3/20 und für die übrigen je 1/40) .
Dazu kommt, wie bisher, für jede Waise der Reichs-
zuschuh von jährlich 25 Mk.

3) Die in den §§ 1294 und 1295 bezeichneten Höchst¬
grenzen (Witwen- und Waisenrenten zusammen höchstens
1 tj  so hoch als die Invalidenrente des Verstorbenen-
Waisenrenten zusammen höchstens so hoch als diese In¬
validenrente) sind weggesallen.

4) Die Kinderzufchüsse für Jnvalidenrenten -Empfänger (je
ein Zehntel der Rente) werden auch.beim Vorhanden¬
sein von mehr als 5 Kindern unter 15 Jahren für
jedes Kind (bisher nur höchstens5 Zehntel für höchstens
5 Kinder) gewährt.
In allen Fällen, in denen Renten seit dem 1. Januar
1916 von uns festgesetzt sind, die sich nach den vor¬
stehenden neuen Bestimmungen höher stellen würden,
erfolgt durch uns von Amts wegen eine anderweite
Berechnung und entsprechende Nachzahlungan die Be¬
rechtigten. ' I » diesen Fällen bedarf es einer Antlllg-
stellung Nicht. Dagegen sind ivegen der aufgrund der
neuen Bestimmungen süher als bisher fällig werdenden
Altersrentenansprüche die Anträge auf den üblichen Vor¬
drucken entgegenzunehmen.
In Verbindung mit den Rentenaufbesserungenhar das neue
Gesetz eine Beitragserhöhung vorgeschrieben. Sie wird
am 1. Januar 1917 eintreten und beträgt für jede
Lohnstuse2 Pfg. wöchentlich. Unsere Bekanntmachung
über die Höhe der im dortigen Kreis zu entrichtenden
Jnvalidenversicherungsbeiträge erfährt daher v. 1. Januar
1917  ab die Änderung, dah für die Beiträge der
Lohnklassen 1, 2, 3, 4 und 5 statt der bisherigen
Wochenbeiträge von 16, 24, 32, 40 und 48 Pfg . die
neuen Sätze von 18, 26, 34, 42 und 50 Pfg. treten.
Beitragsmarken alten Wertes dürfen f. Zeiten nach dem 1.
Januar 1917 nicht mehr verwendet werden. Werdann
noch Marken alten Werts hat, kann sie bei den Post-
anstalten Umtauschen. Dieser Umtausch mutz aber
spätenstens innerhalb zweier Jahre nach dem 1. Januar
1917 erfolgen.

Frhr . v. Riedesel.
Landeshauptmann.

Bad Homburg v. d. H., den 8. Juli 1916.
Wird zur Nachachtung bekannt gegeben.

Der Vorsitzende des Versicherungamtes.
I . B . : etzep fandt.

Bad Homburg v. d. H., den 4. 8. 1916.
Die dem Kreise nach dem Verteilungsschlüssel überwiesenen

Mengen an Melasse u. Schnitzel.
Für August u. September sind bei der Verteilungs¬

stelle, der landw. Zentral . Darlehens Kasse in Franksurt a. M.
eingegangen u. können abgegeben werden.

Die Gemeindebehördenersuche ich die Landwirte, Bieh-
halter usm, zu benachrichtigen u. die Bestellungen bei der
Verteilungsstelle einzureichen.

Der Königliche Landrat.
I . B . : S e tze p f a n d t.

Betr . : Zwischenhandel mit Gewehrtellen.
Zwischenhändlern wird der Handel niit Gewehrteilew

zu Mititärgewehren hiermit verboten.
Zuwiderhandlungen unterliegen der Bestrafung nach§ 9 b

des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851.
'Der Kommandierende General:

Freiherr von G a ll
General der Infanterie.

Bad Homburg o. d. Höhe, den 4. August 1916.
Die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 8. Juni

1916 R . G . Bl . S . 446) betr. Verbot des Verfütterns von
Kartoffeln ist bis auf Weiteres aufgehoben worden.

Der Königliche Landrat.
I . V. : S e tzep f a n d t.

Bad Homburg v. d. H., 4. August 1916.
An das Ortssernsprechnetz Bad Homburg v. d, H. sind

angeschlossen:
Das Königliche Landratsamt ( einschliehlich Ber-

sickerungsamt, Ersatzkommission, Einkommensteuer-Ber-
anlagungskommission> Kreisausschuh, Kceismehlstelle
unter Nummer 84 und 589 , das Kreis-Lebensmittel-
amt unter Nr . 4.

Der Königliche Landrat.
I . V. : von B e r n u s.

Bad Homburg v. d. H., 7. August 1916.
Betrifft Anzeigen über die Vorräte an Getreide und Mehl

aus früheren Ernten.
Im § 64 der Bundesralsverordnung über den Verkehr

mit Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr 1916 vom
29. Juni 1916 (Reichsgesetzblatt Seite 613 ) ist folgendes
bestimmt:

„Wer mit Beginn des 16. August 1916 Vorräte
früherer Ernten an Roggen, Weizen, Spelz (Dinkel
Feseni sowie Emer und Einkorn, allein oder mit an¬
derem Getreide auher Hafer gemischt, ferner au Rog¬
gen und Weizenmehl (auch Dunst) allein oder mit an¬
derem Mehl gemischt, in Gewahrsam hat, ist verpflichtet,
sie dem Kommunalverband des Lagerorls bis zum 20.
August 1916 , getrennt nach Arten und Eigentümern,
anzuzeigen. Vorräte , bie. zu dieser Zeit unterwegs sind,
sind von dem Empfänger unverzüglich dem Kommunal¬
verband anzuzeigen.

Nach Z 69 der Verordnung wird mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrase bis zu süns-
zehnhundert Mark bestrust, wer die Anzeige nicht in
der gesetzten Frist erstattet, oder wer wissentlich un¬
richtige, oder unvollständige Angaben macht. Vorräte,
die verschwiegen sind, können neben der Strafe eiuge-
zogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter ge¬
hören oder nicht" .

Zur näheren Erläuterung der Anzeige bemerke ich
folgendes:

1. Anzuzeigen sind lediglich Vorräte früherer Ernten.
2. Alle Vorräte sind in Zentnern und Pfund anzugeben.

Es ist darauf zu achten, datz keine Verwechselungen
zwischen Pfund und Zentnern Vorkommen.

3. Selbstversorger haben die Getreide- und Mehlvorräte
aus der altkU Ernte anzugeben, die sich für die Zeit
vom 16. August 1916 ab in ihrem Besitze befinden,
bezw. ihnen zur Verfügung stehen.

4. Nicht anzeigepflichtig sind:
a) Vorräte , die im Eigentum des Reichs, eines Bundes¬

staats oder Ellah -Lothringens, insbesondere im Eigen¬
tum der Heeresverwaltung , der Marineverwaltung oder
der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpfleg-
nng in Berlin stehen. Hierunter fallen auch die



Gestern Abend um 7 Uhr entschlief sanft
unser liebes

Fräulein Elise Plettner

im 79 . Lebensjahre

Die trauernden Hinterbliebenen

Bad Homburg, 9 . August 1916

Freitag, 11. August,Die Beerdigung findet statt
früh 71/» Uhr vom Trauerhause, Löwengasse Nr. 9

’ £  jS £ S'  5 5PT .dS § v § . * t
:
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I ) ® otr « tc , Oie Im tSt 'ßetitum ’ bet atelcb ®flette \ beM « tte,
Gefchaftbabtettung <N . m . b . H . ober ber Qeutal - täAn * '
kaufsgesellichast m . b . H . stehen . Hierunter satten auch
die Vorräte , die von der Zentral -Einkaussgeseüschast
zur Ausführung fester Lieserungsverträge oder von der
Reichsgetreidestelle gewerblichen Betrieben überwiesen
worden sind.

c)  Borräte an gedroschenem Getreide und Mehl, die bei
einem Besitzer zusammen 25 Kg. nicht übersteigen.

d) Vorräte , die nach dem 31. Januar 1915 aus dem
Ausland eiugeführt sind.

bGvbcn » orzut - st'-n und bet diesen etn «ür,üh «n " stnd ! mv" rrü ».
nähme derjenigen Mtthten , Bäcker und Hltndter , meiden
Getreide oder Meht vom Kommunatuerdand geiiesert wurde.
Letztere Gewerbetreibende haben die Anzeige unmittetbar an
den Kommunaiverband sKreismehistelles zu erstatten und
zwar nach einem ihnen zugehenden Vordruck.

Der Vorsitzende deS Kreisausfchufses.
I . B . : v o n B e r n u s.

Schälholz-Bersteigerung«
Montag, den 14. Anglist ds Js . vormittags 10 Uhr anfangend

kommen im Seulberger Gemeindewald
15775 Stück Eichenschälholz-Wellen

zur öffentlichen Versteigerung.
Die Zusammenkunft ist aus dem Mittelweg Schlag 7.

Seulberg , den 8. August 1916.
Her Sürgermeillsr.

Hardt.

«in ödcbäftsbaus
zu verkaufen oder zu vermieten.
Nähers zu erfragen fflfihlberg 11
1. Stock. Daselbst nuct)

ein Zimmer Mil Küche
zu vermieten.

i Waggon

Sfeinlöpfe
eingetroffen

ßeleegläser
Einmachgläser

WchllWMW» „IHM*“
Mainzer & Hirsch
Bad Homburg Luisenstraße 14 am Markt

Telefon 789.

Wohnung
mit 6—7 Zimmer oder

— Haus ——
zum Alleinbeiuohnen zum 1. Oktober zu
mieten gesucht. — Offerten untrr R . R . 20
an die Expedition dieses Blattes erberen.

VW" Makrrlaturvapier
billigst in der Kreisblattdrnckerei.

Preise I Damenbedienung
Kopfwäschen mit Frisnr . Mk. 1.50
Kopfwäschen ohne Frisnr „ 1 —
Für Rädchen unter 14 Jahren „ —75
Einfache Frisnr . . . * „ 1 —

Karl Kesselschläger , I ouisenslrasse 87.

Frisnr mit starker Welle „ 150
Preis -Ermässignng auf alle diese Bedienungen

bei Karten zn 10 Nnmmer.

Telefon 317



m .' | | ■l

is traf ein Telegramm ein, daß ein weiterer
'"ohn, der Bäckermeister LHrstl aus Zwiesel, früh-
durch eine Fliegerbombe im Felde getötet worden
tter und Töchter wurden demnach am gleichen"MN.
westdeutscher Kaualverern für Rhein, DoUau und

Zu den bereits bestehenden Kanalvereinen, die
en Ausbau der Wasserwege zwischen Rhein
anstreben, hat sich dieser Tage ein neuer ge»

Maulbronn fand unter dem Vorsitz von Hosrat
-Hellbronn die Eründungsversammlung des

»Kanalvereins  für ' Rhein, Donau und
1?*' Der Verein bezweckt die Verbindung von
- Do.tau durch Herstellung unmittelbarer Groß-

°8e zwischen Rheinpfalz. BaZ.en, Hessen. Würt¬

temberg und Bayern. In erster Linie soll auf dem Neckar
ein Eroßschifsahrtsweg geschaffen werden, der durch Kanal
bis zur Donau weitergeleitet wird. Dann soll die Donau
bis Ulm erschlossen und schließlich von Ulm nach dem Vo-
densee bezw. Rhein ein Eroßschiffahrtskanal gebautwerden.

t Weißdornfrüchte als Kaffee-Ersatz. Der preußische
Etscnbahnminister hat die ihm unterstellten Direktionen
angewiesen, alle auf eisenbahn-fiskalischem Gebiet vorhan¬
denen Früchte des Weißdorns sammeln zu lassen und einer
gemeinsamen Sammelstelle zuzuführen. Die Früchte sollen
als Kaffee-Ersatzmittel Verwendung finden. Die dadurch
zu erwartende Ersparnis an Gerste und Brotgetreide be¬
läuft sich dem ministeriellen Erlaß zufolge auf etwa 10 000
Tonnen. (?)

Veranstaltungen der Kurverwaltung.
Donnerstag:  Konzerte der Kurkapelle. Abends 8K

Uhr im Spielsaal Lichtbildervortrag. Eine Grie¬
chin, Hariklia Karopulos aus Patras spricht über
Griechenland.

Freitag:  Militärkonzerte , Ers.-Kapelle d. Jnf .-Regts.
88, Mainz. — Leuchtfontäne.

Rasiermesser
werden kunstgerecht geschliffen, eben¬
so alle anderen Gegenstände.

_ _ Haingalle 17.
austheater Bad Homburg v. d. H.
Samstag , den 12. August 1916, abends 8 (Ihn

Opern -Gastspiel
R i g o I e 11  o

w 3 Akten nebst einem Vorspiel in 1 Akt von G. Verdi.
I ? ”ach dem  Italienischen des Piave von J. G. Grünebaum.

^ 2 Leitung : Herr Haibach vom Opernhaus in Frankfurt a. M.
Personen:

** Von  Mantua

sein  Hofnarr

n Tochter
e"i Bravo

’GS e Schwester
M°ntearSonGeeSellSChafterin
^ePrano .

) ’ seine Gemahl
Bofkavaiiere

in

Herzogin
Grössere Pause nach dem 1

vovom

Opernhaus

Herr Gesser , vom Opernhaus in
Frankfurt a. M

Herr Pokorny , vom Kgl. Deutsch.
Landestheater in Prag.

Frl . Heim
Herr Schneider
Frl . Kissling
Frau Hau
Herr Schneider
Herr Meyer
Frl . Groh
Herr Neumann
Herr Mecklenburg
Herr Schlosser
Frl . Haan
Akt. (2. Bild .)

in

, Frankfurt

a. M.

Preise der Plätze:
4,0ü M Hin Platz Proszeniumsloge 5.00 Mk.

k. k- Parquetloge 3.00 Mk. — Sperrsitz3 .(

S ..
Stehplatz!

Sperrsitz3 .00 Mk. — II. Rang-
. - 2.00 Mk. — 111. Rang reserviert 1.00 Pfg . — Gallerie 50 Pf»

8ll n 'Bung Vorverkauf auf dem KurbUro.
U" a *V » — Anfang 8 — Ende gegen IO ‘/2 Uhr . mmmm

Milchunterfuchuna:
^KrnFipn FirtFiPtt um A »«mS _ < ^ r ^

Nr

von 12 und 2 Proben haben am 4. und 5. er.
gezeigt

a. Vollmilch, rnnde Kannen:
Schick, Georg, Hier
Bieber, Oskar, „
Creutz, Georg, „
Fuchs, C. W.,
Stern, Bernhard „
Wächtershäuser, Karl, Gonzenheim
Wächtershäuser, Konrad, Obereschbach
Rühl, Heinrich, „
Kitz, Aureus, Bommersheim
Hett, Heinrich, Hier .
Wendel, Jakob, Niedereschbach
Milse, Alex, Hier .

Derselbe

b. Magermilch, viereckige Kannen
Geiß, Philipp, Obereschbach5.

stattgesunden und folgendes Ergebnis

MV
3,2«/0*
4,3°/0*
3,9V
3,3V
3,4V
3,3V
2,8°/«
3,5V
3,5V
MV
Wo
1,2°/«

Wo
der Hamburger Milchverkehrsordnung muß der Fettgehalt einer Vollmilch min¬

destens3 /g betragen, andernfalls dü selbe ais Blagermilch angesehen wird. Daß der ^-et-
gehalt einer Vollmilch von 3°/0 erreicht werden kann, zeigen die oben mit einem Sternchen
versehenen Ziffern. ^ '

Bad Homburgv. d. Höhe, den 7. August 1916.

_ _ Polizeivertvaltnng.
Gesucht

für sofort ein junger Mann, der im
Rechnen und Schreiben bewandert ist.
mrtMtilniplI. >. llrttpuiskttilK

Landratsamt Zimmer Nr. 6

Arbeiter
der etwas von Kistenschreinerei versteht
gesucht

Bier St  Henning,
Seifenfabrik.
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